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RS OGH 1982/11/9 4Ob387/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1982

Norm

UWG §2 D1

Rechtssatz

Die in einer Werbeankündigung enthaltene Aussage, daß für die Entko3einierung "natürliche Kohlensäure aus

frischem Quellwasser" verwendet wird, ist nicht irreführend, wenn der "Säuerling" durch Anbohren einer unter der

Erdoberfläche befindlichen, natürlichen Mineralquelle gewonnen wird.
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